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Bestimmungen zur freiwilligen Weiterversicherung für 
Arbeitnehmende mit einer Überbrückungsrente der Stiftung 
FAR bzw. VRM bei vollem, vorzeitigem Ruhestand 
 

 

Versicherter Lohn 

Es ist kein Lohn versichert. 

 

 
Sparbeiträge 

Die Stiftung FAR bzw. VRM überweist jeweils im Dezember die Sparbeiträge gemäss ihren Leistungs- und 

Beitragsreglementen.  

Die Sparbeiträge werden dem überobligatorischen Altersguthaben der versicherten Person gutgeschrieben.  

 

 
Durchführungskosten 

FAR-Lösung:  

Die Durchführungskosten betragen CHF 500.00 pro Jahr. Sie werden der versicherten Person durch die Stiftung FAR 

in Rechnung gestellt. Dieser Betrag kann durch die Vorsorgeeinrichtung jährlich angepasst werden, mit vorgängiger 

Information an die versicherte Person. 

VRM-Lösung:  

Die Durchführungskosten betragen 4% des VRM-Sparbeitrages. Sie werden durch die Stiftung VRM bezahlt.  

 

 
Inkasso der Beiträge 

Das Inkasso der Sparbeiträge und Durchführungskosten wird durch die Stiftung FAR bzw. VRM durchgeführt. 

 

 

  

Risikoleistungen während der freiwilligen Weiterversicherung 

Invalidität und Beitragsbefreiung nicht versichert.

Solange die Stiftung FAR bzw. VRM die Sparbeiträge und 

Durchführungskosten weiterhin an die Vorsorgeeinrichtung überweist, 

werden die Sparbeiträge weiterhin dem Altersguthaben der 

versicherten Person gutgeschrieben.

Renten für Ehegatten, eingetragene

Partner, Lebenspartner, Waisen 
nicht versichert

Todesfallkapital Stirbt die versicherte Person, so kommt das angesparte

Altersguthaben zur Auszahlung.

Altersleistungen bei Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters 

Schlussalter Am Monatsersten, der auf die Vollendung des ordentlichen

gesetzlichen Schlussalters gemäss BVG folgt.
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Vorbezug/Aufschub/Teilpensionierung Die Altersleistungen (Rente oder Kapital) können nicht vorbezogen 

oder aufgeschoben werden. Ebenso ist eine Teilpensionierung nicht 

möglich.  

Höhe der Altersleistung Die versicherte Person kann wählen zwischen Rente, Kapital oder 

einer Mischform. 

Berechnung Altersrente: Altersguthaben im Zeitpunkt der ordentlichen 

Pensionierung multipliziert mit dem dann gültigen Umwandlungssatz. 
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